
335 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (237 der Beila­
gen): Vereinbarung über die Auf teilung und 
Verwendung der nach § 4 Z 2 des Katastro­
phenfondsgesetzes 1986, BGBl. Nr.396, zur 
Verfügung stehenden Mittel für ein Warn- und 
Alarmsystem sowie die Einräumung wechsel­
seitiger Benützungsrechte an den Anlagen die-

ses Systems samt Anlagen 

Gemäß § 4 Z 2 des Katastrophenfondsg-esetzes 
1986, BGBI. Nr. 396, stehen ab 1. Jänner 1987 jähr­
lich maximal 50 Millionen Schilling zur Finanzie­
rung des Warn- und Alarmsystems zur Verfügung. 
Voraussetzung. hiefür ist der Abschluß einer Ver­
einbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem 
Bund und den Ländern. Die Vereinbarung dient 
der Auf teilung und Verwendung dieser Mittel. Der 
geschätzte Gesamtinvestitionsaufwand für die in 
der Vereinbarung festgesetzte Ausbaustufe beträgt 
nach derzeitigem Wissensstand rund 730 Millionen 
Schilling. Dazu kommen rioch die Kosten für die 
Erhaltung, Erneuerung, die Wartung und den 
Betrieb von Anlagen und Anlageteilen in derzeit 
nicht abschätzbarer Höhe. 

Dr. Gaigg 

Berichterstatter 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
die Regierungsvorlage am 3. November 1987 in 
Verhandlung gezogen. 

Nach einer Debatte, an der sich die Abgeordne­
ten Dr. Helene Par t i k - Pa b I e, Dr. Er m a -
co r a, Aue r, Bur g s ta ll e r, Pis chi und 
Neu wir t h sowie der Bundesminister für Inne­
res B I e c h a beteiligten, hat der Ausschuß ein­
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Genehmigung des Abschlusses dieser Vereinbarung 
im Sinne des Art. 15 a B-VG zu empfehlen. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 

Der Abschluß der Vereinbarung über die Auftei­
lung und Verwendung der nach § 4 Z 2 des Kata­
strophenfondsgesetzes 1986, BGBI. Nr. 396, zur 
Verfügung stehenden Mittel für ein Warn- _und 
Alarmsystem sowie die Einräumung wechselseitiger 
Benützungsrechte an den Anlagen dieses Systems 
samt Anlagen (237 der Beilagen) wird genehmigt. 

Wien, 1987 11 03 

log. Hobl 

Obmann 
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